
1 

 

Begründung zur dritten Änderung eines Teilbereichs des 
Bebauungsplans Nr. 5 an der Mittenwalderstraße, 
bezeichnet als BP Nr. 5 Ä III 

entsprechend § 2a BauGB 

Am 12.12.2011 wurde vom Bau- und Umweltausschuss beschlossen, das Verfahren 
zur 3. Änderung des qualifizierten Bebauungsplans Nr. 5 mit integrierter 
Grünordnung durchzuführen. 

Der Entwurf mit Begründung und Umweltbericht lag nach § 3 (1) BauGB zur 
frühzeitigen Unterrichtung der Öffentlichkeit vom 02.06. - 05.07.2013 öffentlich aus. 
Gleichzeitig wurden nach § 4 (1) BauGB die Stellungnahmen der Behörden und 
sonstigen Träger öffentlicher Belange eingeholt. 

Nachdem die hierzu eingegangenen Stellungnahmen am 08.10.2013 öffentlich im 
Bau- und Umweltausschuss erörtert und Änderungen und Ergänzungen beschlossen 
wurden, lag der Entwurf mit Begründung und Umweltbericht nach § 3 (2) BauGB zur 
Unterrichtung der Öffentlichkeit vom 08.01. bis 10.02.2014 im Bauamt des 
Rathauses des Marktes Garmisch-Partenkirchen aus. Zur gleichen Zeit wurden die 
Stellungnahmen der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange nach § 4 
(2) eingeholt. Die dazu eingegangenen Stellungnahmen sind Gegenstand des Bau- 
und Umweltausschusses am 24.03.2019. Die 3. Änderung des Bebauungsplans
Nr. 5 wird in dieser Sitzung vorbehaltlich des Feststellungsbeschlusses des
Gemeinderats zur 30. Änderung des Flächennutzungsplans als Satzung
beschlossen.

Im Flächennutzungsplan ist die Fläche des Geltungsbereiches als Wohnbaufläche 
dargestellt und wird parallel in eine Gemischte Fläche geändert. 

Begründung in der Fassung des Beschlusses vom 24.03.2014
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1. Räumlicher Geltungsbereich des Bebauungsplanes 
 
 
Der Geltungsbereich des Bebauungsplanes umfasst die Flurnummer 1898, Teile der 
Flurnummern 1886, 1898/2, 1898/10, 1898/11, 663 und 663/12 der Gemarkung 
Partenkirchen an der Ostseite der Mittenwalderstraße zwischen den Hausnummern 
33 c und 47. 
Ein Teilabschnitt der Mittenwalderstraße, die hier zur Bundesstraße 2 gehört, ist zur 
Hälfte im Umgriff. 
 
 
 

2. Anlass der Aufstellung des Bebauungsplans 
 
 
Die begrenzende Tallage des Ortes und auch die gesetzlichen Vorschriften (siehe 
letzte BauGB-Novelle) sehen die Befriedigung der baulichen Entwicklungsbedarfs 
und des damit verbundenen Gebäudebedarfs des Ortes im Wohn- und 
Gewerbebereich in der Nachverdichtung im innerörtlichen Gebiet. 
Das bestehende Baurecht wurde im Bereich des Umgriffs bisher nicht genutzt. Dies 
soll sich zeitnah ändern. Die Festsetzungen des Bebauungsplans Nr. 5 und 5 Ä I 
sind allerdings angesichts der Verkehrsentwicklung auf der Mittenwalderstraße nicht 
mehr aktuell was den Umgang mit den Emissionen betrifft. Diesen Belangen soll nun 
durch die 3. Änderung des Bebauungsplans Nr. 5 Rechnung getragen werden. 
 
 
 

3. Ziele und Auswirkungen 
 
 
3.1. Art und Maß der Nutzung – Immissionsschutz 
 
Der Umgriff der 3. Änderung des Bebauungsplans Nr. 5 umfasst einen Abschnitt der 
Mittenwalder Straße, der hier begrenzt durch eine Straßenbegrenzungslinie als 
Straßenverkehrsfläche festgesetzt ist. 
 
Angrenzend staffelt sich ein Mischgebiet in zwei Teilen. Das Mischgebiet 1 (MI 1) ist 
mit einer GRZ von 0,3 und einer Wandhöhe von 7,5 m offen bebaubar. Der 
Wohnanteil soll 20 % betragen. Dahinter wird das Mischgebiet 2 (MI 2) mit einem 
hohen Wohnanteil und mit 20 % nicht störendem Gewerbe festgesetzt. Bei offener 
Bauweise soll hier mit einer Grundflächenzahl von 0,2 und einer 
Geschossflächenzahl von 0,4 auch das Maß der Nutzung geringer werden als im der 
Bundesstraße zugewandten Teil. Durch das höhere Maß der Nutzung im vorderen 
Bereich wird auch ein Schutz vor den Straßengeräuschen für den hinteren Bereich 
erreicht. 
 
Festgesetzt wird eine geeignete Grundrissgestaltung. Ruhebedürftige Räume wie 
Aufenthaltsräume sind zur lärmabgewandten Seite hin anzuordnen. Die erwähnte 
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Grundrissorientierung, aber auch Schallschutzfenster, verglaste Laubengänge und 
Wintergärten sind weitere Maßnahmen, die ergriffen werden können, um den 
erforderlichen Schallschutz zu gewährleisten. Hinzu kommt, dass z. B. an den der 
Straße zugewandten Fassaden keine für die Belüftung von Schlaf- und Kinderzimmer 
notwendigen Fenster zugelassen werden. Alternativ sind die Räume mit einer evtl. 
fensterunabhängigen Lüftungseinrichtung auszustatten. Bis zur Erreichung der 
Immissionsgrenzwerte der 16. BImSchV, welche maßgeblich für den Neubau von 
Straßen sind, kann in der Regel alleine mit einer ausreichenden Schalldämmung der 
Außenbauteile auf die Überschreitung reagiert werden. Wird auch der Grenzwert 
überschritten, sollen weitere Maßnahmen, wie oben aufgeführt, ergriffen werden. 
Dies wird im Baugenehmigungsverfahren abgehandelt. Das Schallschutzgutachten 
der Fa. C. Hentschel Consult vom 14.09.2012 ist Bestandteil des Bebauungsplans. 
 
Im Mischgebiet 1 (MI 1) sollen regelmäßig sonstige Gewerbebetriebe, Geschäfts- 
und Bürogebäude, Anlagen für Verwaltung und 20 % Wohngebäude, auch solche, 
die ganz oder teilweise der Betreuung und Pflege ihrer Bewohner dienen, zulässig 
sein. 
Ausnahmsweise können Einzelhandelsbetriebe, Schank- und Speisewirtschaften, 
Betriebe des Beherbergungsgewerbes, Gartenbaubetriebe, Tankstellen und Anlagen 
für kirchliche, kulturelle, soziale, gesundheitliche und sportliche Zwecke zugelassen 
werden. 
Unzulässig sind Vergnügungsstätten aller Art. 
 
Das Mischgebiet 2 (MI 2) liegt im hinteren Bereich und stellt eine Abstaffelung zur 
umgebenden allgemeinen Wohnbebauung dar. Hier sind regelmäßig Wohngebäude 
zulässig, auch solche, die ganz oder teilweise der Betreuung und Pflege ihrer 
Bewohner dienen. 20 % können nicht störende Gewerbebetriebe, Geschäfts- und 
Bürogebäude und Anlagen für Verwaltung errichtet werden. 
Ausnahmsweise können Betriebe des Beherbergungsgewerbes, Gartenbaubetriebe 
und Anlagen für kirchliche, kulturelle, soziale, gesundheitliche und sportliche Zwecke 
errichtet werden. 
Unzulässig sind Vergnügungsstätten aller Art, Tankstellen, Einzelhandelsbetriebe, 
Schank- und Speisewirtschaften. 
 
Nebenanlagen (§14 BauNVO) sind nur innerhalb der überbaubaren 
Grundstücksflächen zulässig. 
 
Versickerung des Oberflächenwassers: 
Der Versiegelung des Bodens ist entgegenzuwirken. Garagenzufahrten, Park- und 
Stellplätze sind als befestigte Vegetationsflächen (Schotterrasen, Pflasterrasen, 
Rasengittersteine etc.) oder mit versickerungsfähigen Pflasterdecken auszuführen. 
Die Abführung von Oberflächenwasser ist im Baugenehmigungsverfahren zu Regeln. 
 
 
3.2. Verkehrskonzept, Erschließung 
 
Die Mittenwalderstraße (Bundesstraße 2) ist stark befahren und soll in dem 
betroffenen Teilabschnitt möglichst keine weitere Einfahrt erhalten. Die 
Verkehrserschließung sollte über die öffentliche Stichstraße nördlich des Umgriffs mit 
der Flur Nr. 1899/0 Gemarkung Partenkirchen erfolgen. Während der ersten 15 m ab 
der Einfahrt von der Mittenwalderstraße ist eine Grundstückseinfahrt allerdings 
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ausgeschlossen. Die Straße ist eine Sackgasse und endet in einem Wendehammer. 
Entlang der Mittenwalderstraße ist der Bereich ohne Ein- und Ausfahrt um 30 m 
Richtung Mittenwald reduziert. 
Es wird darauf hingewiesen, dass im Zuge von Baugenehmigungsverfahren über die 
Zulassung von Grundstückseinfahrten von der B 2 entschieden wird. Voraussetzung 
ist jeweils eine Stellungnahme des staatlichen Bauamtes Weilheim sowie ein 
Schallschutzgutachten einer nach § 36 BImSchG anerkannten Fachstelle. 
Die sonstige Erschließung ist vorhanden.  
 
 
3.3 Grünordnung 
 
Der Landschaftsplan wurde bei der Aufstellung des Flächennutzungsplans integriert. 
 
Ein Laubbaum (Ahorn) südöstlich des Einzelbaudenkmals Mittenwalderstraße 39 ist 
zu erhalten. Im Übrigen gilt die Baumschutzverordnung des Marktes Garmisch-
Partenkirchen unabhängig vom Bebauungsplan. 
 
Außenanlagepläne sind dem jeweiligen Bauantrag zur Beurteilung hinzuzufügen. 
Das ist durch die Ortsgestaltungssatzung des Marktes Garmisch-Partenkirchen 
geregelt. 
 
 
 

4. Zusammenfassung und Schlussfolgerung 
 
Zusammenfassend ist festzustellen, dass durch die Überplanung die bisherigen 
Festsetzungen auf den aktuellen Stand der Gesetzgebung gebracht und die 
Ortsentwicklung unterstützt wird. 
 
 
 

5. Abwägung der Umweltbelange 
 
Aus dem beiliegenden Umweltbericht ergibt sich ein Flächen-Ausgleichsbedarf, der 
nicht vor Ort erfüllt werden kann. Aus diesem Grund wurde eine Vereinbarung mit 
dem Landkreis Garmisch-Partenkirchen getroffen (vgl. Anlage C des 
Umweltberichts), die den Ausgleich über den dort angelegten Flächenpool regelt. 
 
Aus der schalltechnischen Untersuchung von dem Ingenieurbüro C. Hentschel 
Consult geht hervor, dass die Staffelung des Mischgebiets für den hinteren 
überwiegend durch Wohnen genutzten Bereich schallschützend wirkt. Durch bauliche 
Vorkehrungen an den zu errichtenden Gebäuden wird den Immissionen der 
Mittenwalderstraße zusätzlich begegnet. Folgendes wird festgesetzt: Die Gebäude 
sind so zu gestalten, dass wenigstens ein Fenster ruhebedürftiger Räume (Schlaf- 
und Kinderzimmer) auf der verkehrsabgewandten Fassade (Nordostfassade) 
angeordnet ist. Ist dies nicht möglich, so sind in den Schlaf- und Kinderzimmern 
schalldämmende fensterunabhängige Belüftungseinrichtungen einzubauen. 
Alternativ hierzu können vor den Fenstern der Schlaf- und Kinderzimmer auch 
verglaste Vorbauten (z.B. Wintergartenkonstruktionen, Fenstervorsatzschalen, 
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Laubengänge) vorgesehen werden. Zusätzlich sind im Bereich MI 1 die Gebäude so 
zu gestalten, dass sonstige schutzbedürftige Räume nach DIN 4109 (z.B. 
Wohnräume, Wohnküchen, Büros u. ähnliche Arbeitsräume) nicht ausschließlich 
über ein Fenster auf  der verkehrszugewandten Seite (Südwestfassade) belüftet 
werden müssen. Alternativ hierzu können vor den Fenstern der schutzbedürftigen 
Räume auch verglaste Vorbauten (z.B. Wintergartenkonstruktionen, 
Fenstervorsatzschalen, Laubengänge) vorgesehen werden. 
Die Gebäudeaußenbauteile müssen die im Schallschutzgutachten der Fa. C. 
Hentschel Consult vom 14.09.2012 in den Abbildungen 11 und 12 in Verbindung mit 
der Tabelle 6 angegebenen Mindestschalldämm-Maße R´w,res nach DIN 4109 
aufweisen. Das Gutachten der Fa. C. Hentschel Consult ist Bestandteil des 
Bebauungsplans. 

Die benachbarte Wohnbebauung Mittenwalderstraße 47 - 47 d schließt zur 
Mittenwalderstraße (B 2) mit einem Lärmschutzwall ab. In Richtung Geltungsbereich 
der Bebauungsplanänderung 5 Ä III und dem geplanten Mischgebiet besteht keine 
Schallschutzeinrichtung. Daher sind bei der Genehmigung neuer Bauvorhaben 
geeignete Schallschutzmaßnahmen hin zum südöstlich benachbarten allgemeinen 
Wohngebiet (z.B. geschlossene Wände) vorzusehen. 

Der zu erhaltende Baum liegt außerhalb der Baugrenze. Er ist gemäß DIN 18920 zu 
schützen. 

Anlagen: 

- Umweltbericht mit Immissionsschutzgutachten der Fa. C. Hentschel Consult und
Übersichtsplan mit Flächenangaben der auszugleichenden Flächen

- BP Nr. 5, 5 Ä und 5 Ä II
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Stand 24.03.2014

Umweltbericht

für die III. Änderung einer Teilfläche des Bebauungsplans Nr. 5 „Mittenwalder 
Straße“ (bezeichnet als „BP 5 Ä III“ mit 30. Änderung des 
Flächennutzungsplanes im Parallelverfahren)

Entsprechend § 2 Abs. 4 und § 2a Abs. 2 Nr. 2 BauGB
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1. Einleitung

1.1.Inhalt und Ziele der Bauleitplanung

Der Bau- und Umweltausschuss des Marktes Garmisch-Partenkirchen hat am 12. Dezember

2011 den Aufstellungsbeschluss für die dritte Änderung des Bebauungsplanes Nr. 5 gefasst.

Die zu überplanende Fläche befindet sich innerhalb der Gemarkung Partenkirchen an der

Ostseite der Mittenwalder Straße zwischen den Hausnummern 33 c und 47. Der Ortskern

Partenkirchen liegt etwa 900 m in nord-westlicher Richtung entfernt.

Der rechtskräftige Bebauungsplan Nr. 5 setzt in der zu ändernden Teilfläche (2.950 m²) ein

Allgemeines Wohngebiet (WA) fest und sieht aus Gründen des Immissionsschutzes eine

Bebauung nur im hinteren Bereich der Grundstücke vor.

Um der begrenzenden Tallage des Ortes und auch den gesetzlichen Vorschriften (letzte

Novelle des BauGB) Rechnung zu tragen soll der bauliche Entwicklungsbedarf und der damit

verbundene Gebäudebedarf des Ortes im Wohn- und Gewerbebereich durch innerörtliche

Nachverdichtung befriedigt werden.

Das Baurecht wurde im Bereich des Umgriffes jedoch bisher nicht umfänglich genutzt. Im

Zusammenhang mit der Verkehrsentwicklung auf der Mittenwalder Straße und daraus

resultierenden Immissionen sind die Festsetzungen des Bebauungsplans Nr. 5 und Nr. 5 Ä I

nicht mehr zutreffend. Daher wird mit der gegenständlichen dritten Änderung ein

zweigliedriges Mischgebiet (MI) festgesetzt. Der die Änderung betreffende Geltungsbereich

umfasst die Flurnummer 1898, Teile der Flurnummern 1886, 1898/2, 1898/10, 1898/11, 663

und 663/12 der Gemarkung Partenkirchen an der Ostseite der Mittenwalder Straße zwischen

den Hausnummern 33 c und 47.

Das der Straße zugewandte MI 1 soll maßgeblich durch gewerblichen Anteil mit geringem

Wohnanteil geprägt sein. Das von der Straße abgewandte, nord-östlich von MI 1 liegende MI

2 kann mit einem hohen Wohnanteil und nicht störendem Gewerbe gestaltet werden.

Hierbei entsteht durch das höhere Maß der Nutzung im MI 1 eine abschirmende Wirkung

gegenüber vom Straßenverkehr verursachten Immissionen.

Im Parallelverfahren wird die 30. Änderung des Flächennutzungsplanes vom 24. bzw. 25.

10.1985 im entsprechenden Teilbereich vorgenommen. Der fortzuschreibende Bereich

umfasst die Flurnummern 1898, Teile der Flurnummern 1898/2, 663/12, 1898/10, 1898/11

und 663 der Gemarkung Garmisch-Partenkirchen an der nordöstlichen Seite der

Mittenwalder Straße zwischen Zentrum und Ortsausfahrt Richtung Mittenwald. Bisher ist die
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betreffende Fläche als Wohnbaufläche ausgewiesen, welche nun in eine Gemischte Fläche

geändert wird.

Das Einzelbaudenkmal nördlich der zu überplanenden Fläche (Mittenwalder Straße 39)

sowie das bestehende Baurecht des ehemaligen Fremdenheimes (Mittenwalder Str. 43)

bleiben von der Änderung ausgespart.

Etwas südlich der Luftlinie zwischen den Gebäuden Mittenwalder Straße 39 und 43 steht

mittig ein zu erhaltender Ahornbaum mit ca. 15 m Höhe.

1.2.Darstellung der in einschlägigen Fachgesetzen und Fachplänen

festgelegten Ziele des Umweltschutzes und ihre Berücksichtigung

Neben den allgemeinen gesetzlichen Grundlagen, wie beispielsweise dem BauGB, den

Naturschutzgesetzen, BBodSchG sowie der Wassergesetzgebung ist hier besonders die

Immissionsschutzgesetzgebung zu berücksichtigen. Für den Verkehrslärm der Mittenwalder

Straße ist hierbei die DIN 18005 („Schallschutz im Städtebau“) mit den im Beiblatt 1

enthaltenen Orientierungswerten einschlägig. Als gewichtiges Indiz dafür, wann mit

schädlichen Umwelteinwirkungen durch Lärm zu rechnen ist, können die

Immissionsgrenzwerte der 16. BImSchV („Verkehrslärmschutzverordnung“) herangezogen

werden.

Aus dem Landesentwicklungsprogramm resultiert die Regionalplanung. Einschränkende

Aussagen dieser liegen für den betroffenen Bereich nicht vor.

Innerhalb der zu überplanenden Fläche befinden sich keine in der Biotopkartierung erfassten

Bereiche. Weiter ist das Bearbeitungsgebiet auch kein Bestandteil eines Schutzgebietes

(Quelle: FIN-Web, Bayerisches Fachinformationssystem Naturschutz).

Der Flächennutzungsplan mit integriertem Landschaftsplan wird mit der vorliegenden

Planung weiter fortgeschrieben.

Im Rahmen der Umweltprüfung wurde das folgende Gutachten berücksichtigt:

Schalltechnische Untersuchung „BP 5 Ä III und Sondergebiet Hotel Mittenwalder Straße“, C.

Hentschel Consult vom September 2012
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2. Bestandsaufnahme und Bewertung der Umweltauswirkungen

einschließlich der Prognose bei Durchführung der Planung

Die Beurteilung der Umweltauswirkungen erfolgt verbal argumentativ. Es werden drei

Stufen unterschieden: geringe, mittlere und hohe Auswirkungen bzw. Erheblichkeit.

Schutzgut Mensch (Lärm)

Um die Auswirkungen der Planung hinsichtlich Immissionen durch den Straßenverkehr

abschätzen zu können, hat der Markt eine Schalltechnische Untersuchung in Auftrag

gegeben (Schalltechnische Untersuchung „BP 5 Ä III und Sondergebiet Hotel Mittenwalder

Straße“, C. Hentschel Consult vom September 2012 - siehe Anlage).

Hieraus geht hervor, dass sowohl zur Tag- als auch zur Nachtzeit die Orientierungswerte der

DIN 18005 (60 db(A) tags und 50 db(A) nachts) in großen Teilen des zu ändernden Bereiches

überschritten werden. Sogar die in der 16. BImschV angegebenen Immissionsgrenzwerte von

64 db(A) tags und 54 db(A) nachts, die hier nicht direkt anwendbar, jedoch als gewichtiges

Indiz für schädliche Umwelteinwirkungen durch Geräusche verwendet werden können,

werden tagsüber in einem etwa 20 m breiten Streifen parallel zur Mittenwalder Straße

überschritten. Nachts wird der Immissionsgrenzwert in einem etwa 30 m breiten Streifen

überschritten.

Aus Gründen der Einsehbarkeit soll auf aktiven Schallschutz in Form von Schallschutzwänden

oder Wällen verzichtet werden.

Die empfohlene Verschiebung der Grenze zwischen MI 1 und MI 2 im südlichen Abschnitt in

Richtung Osten wird für sinnvoll erachtet, da dies im Sinne des Immissionsschutzes dem

überwiegend für Wohnen geplanten Bereich MI 2 zugute kommt. Dies ist in der vorliegenden

Planung bereits berücksichtigt.

Die Berücksichtigung der in der Untersuchung berechneten Schalldämmmaße für die

Außenbauteile wird aufgrund fehlender aktiver Schallschutzmaßnahmen dringend

empfohlen.

Zusätzlich sollte ein möglichst großer Schutz vor Lärmimmissionen beispielsweise durch

Grundrissorientierung, vorgelagerte Wintergärten, Schallschutzfenster und

fensterunabhängige Lüftungsanlagen angestrebt werden.

Lärmemissionen während der Bauphase sind im üblichen Ausmaß und zu den üblichen

Arbeitszeiten, in denen Erdarbeiten und vermehrte Fahrten durch Baufahrzeuge erfolgen, zu

erwarten.

Schutzgut Pflanze

Auf der gesamten zu ändernden Fläche liegt eine wild verwachsene Park-/Gartenanlage vor,

vorherrschend mittleres bis hohes Gehölz auf hochgewachsener Wiese. Ungleichmäßig

verteilt befinden sich halbhohe bis hohe Laub- (vorwiegend Birken) und Nadelbäume. Etwas
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südlich der Luftlinie zwischen den Gebäuden Mittenwalder Straße 39 und 43 steht mittig ein

zu erhaltender Ahornbaum mit ca. 15 m Höhe.

Zur Mittenwalder Straße hin ist die Einsicht auf die Fläche durch eine dicht gewachsene hohe

Fichtenhecke nahezu unmöglich.

Innerhalb der zu überplanenden Fläche befinden sich keine in der Biotopkartierung erfassten

Bereiche.

Durch die Planung wird diese Grünfläche und der gesamte Baumbestand bis auf den zu

erhaltenden Ahorn überformt. Bei Beurteilung der Bäume ist die Baumschutzverordnung des

Marktes Garmisch-Partenkirchen zu beachten. Bei Fällung geschützter Bäume ist eine

Genehmigung erforderlich.

Die im Rahmen der verbindlichen Bauleitplanung festzusetzenden grünordnerischen

Maßnahmen können je nach Ausgestaltung einen adäquaten Ersatz für die verloren

gegangenen Strukturen bieten. Da die Erheblichkeit auf das Schutzgut Pflanze hier als mittel

einzuschätzen ist, sind daher Ausgleichs- bzw. Ersatzmaßnahmen außerhalb des

Planungsumgriffs durchzuführen.

Diese sind im Verlauf der frühzeitigen Beteiligung der Öffentlichkeit und der Träger

öffentlicher Belange mit der Unteren Naturschutzbehörde abzustimmen.

Schutzgut Tier

Untersuchungen zu potenziell vorkommenden Arten wurden nicht unternommen. Der

beschriebene Baumbestand lässt jedoch ein größeres Vorkommen an beispielsweise

Kleinsäugern und Vögeln erwarten.

Die Auswirkungen auf die Fauna im Beurteilungsgebiet werden mit Berücksichtigung der

durchzuführenden Ausgleichs- bzw. Ersatzmaßnahmen als gering eingestuft.

Schutzgut Boden

Mit den im Bebauungsplan festgesetzten Grundflächenzahlen (GRZ) von 0,3 im an die

Mittenwalder Straße angrenzenden MI 1 und 0,2 im weiter zurück liegenden MI 2 ist

gegenüber der im Bestand vorherrschenden GRZ von 0,2 lediglich eine geringfügige

Verschlechterung für das Schutzgut Boden zu verzeichnen.

Durch die erforderliche Versiegelung werden jedoch die natürlichen Bodenfunktionen weiter

beeinträchtigt. Der Versiegelungsgrad verschlechtert sich durch das Vorhaben gegenüber

dem aktuellen Bestand.

Um die Umweltauswirkungen geringer bis mittlerer Erheblichkeit auf das Schutzgut Boden zu

minimieren, wird soweit möglich zur Verwendung von wasserdurchlässigen Belägen geraten.

Schutzgut Wasser

Der Grundwasserspiegel wird durch die Planung kaum beeinflusst. Als einziges

Oberflächengewässer befindet sich in einiger Entfernung zum Bearbeitungsgebiet die

Kanker.
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Durch die erforderliche Versiegelung wird jedoch die Versickerung und damit die

Grundwasserneubildung in geringem Umfang beeinträchtigt.

Gemäß dem Informationsdienst Überschwemmungsgefährdete Gebiete (IÜG) Bayern

(http://www.lfu.bayern.de/wasser/hw_ue_gebiete/informationsdienst/index.htm, Abfrage

am 30.05.2013) liegt die zu überplanende Fläche nicht in einem Überschwemmungsgebiet.

Schutzgut Luft

Der Markt Garmisch-Partenkirchen trägt das Prädikat „Heilklimatischer Luftkurort“.

Hinsichtlich der Verkehrsimmissionen sind durch die Umsetzung der Planung keine

relevanten Veränderungen zu erwarten.

Wie bei Baustellen üblich, ist während der Bauphase zu den üblichen Arbeitszeiten, in denen

Erdarbeiten und vermehrte Fahrten durch Baufahrzeuge erfolgen, die Erreichung oder

Überschreitung der Immissionswerte für PM10 (Schwebstaub) zu erwarten. Ebenso zeitlich

begrenzt können Motorenemissionen der Baufahrzeuge auftreten.

Schutzgut Klima

In Garmisch-Partenkirchen herrscht mit einer Jahresmitteltemperatur von ca. 7 bis 8 °C und

einer Jahresniederschlagssumme von ca. 1500 bis 2000 mm Hochgebirgsklima. Der

Jahresniederschlag verteilt sich auf durchschnittlich 190 Tage im Jahr. Durchschnittlich ist

von 4,5 Sonnenstunden pro Tag auszugehen (Quelle: wetterkontor.de).

Der Markt Garmisch-Partenkirchen trägt das Prädikat „Heilklimatischer Luftkurort“.

Durch die geplante Bebauung kann eine kleinklimatische Überhitzung entstehen. Zur

Minimierung derartiger Auswirkungen können sich Dach- und/oder Fassadenbegrünungen

positiv auswirken.

Im Zusammenhang mit der GRZ von 0,3 (MI 1) und 0,2 (MI 2) ist hierbei von geringer

Erheblichkeit der Auswirkungen auszugehen.

Schutzgut Landschaftsbild

Große Areale von Wettersteingebirge und Karwendel ragen über die Waldgrenze auf. Die

ausgesprochenen Hochgebirgsformen mit gewaltigen Steilwänden (z. B. Zugspitze,

Alpspitze), schroffen Gipfeln, scharfen Graten, Steinschlagrinnen, Schutthalden und

verkarsteten Hochflächen bilden die dramatische Bergkulisse, die das Panorama rund um

Garmisch-Partenkirchen prägen.

Der Planungsumgriff befindet sich an einer der Hauptverkehrsadern, der Mittenwalder

Straße (Bundesstraße 2), in Richtung Ortsausgang nach Mittenwald. In etwa 900 m

Entfernung in nord-westlicher Richtung liegt der Ortskern Partenkirchens.

Im Zusammenhang des bebauten Ortsbereiches und unter Berücksichtigung der

umliegenden Gebäudehöhen haben die geplanten Gebäude keinen Einfluss auf das

Landschaftsbild.
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Schutzgut Sach- und Kulturgüter

Unmittelbar nördlich - und damit außerhalb - des Bearbeitungsgebietes befindet sich das

Baudenkmal D-1-80-117-185 (Mittenwalder Straße 39). Hierbei handelt es sich um ein

Landhaus, zweigeschossiger heimatstiliger Flachsatteldachbau mit geschwungenem

Balusterbalkon, angeschlepptem nördlichem Eingangstrakt, Steherker und reicher

Fassadenmalerei, um 1930 (Quelle: Bayernviewer-Denkmal

http://geodaten.bayern.de/tomcat/viewerServlets/extCallDenkmal?).

Aufgrund des Abstandes zum Bearbeitungsgebiet sind keine bzw. lediglich geringe

baubedingten Auswirkungen zu erwarten.

Aufgrund der Festsetzungen im Bebauungsplan zum zweigegliederten Mischgebiet mit

gewerblichem bzw. Wohnanteil sind auch nach Umsetzung keine bzw. lediglich geringe

betriebsbedingte Auswirkungen zu erwarten.

Wechselwirkungen untereinander

Wechselwirkungen zwischen den einzelnen Schutzgütern sind zwar vorhanden; aufgrund

der fast ausschließlich im geringfügigen Bereich zu erwartenden Erheblichkeit der

Auswirkungen bei den einzelnen Schutzgütern, sind die durch die Wechselwirkungen

entstehenden Auswirkungen jedoch ebenfalls im geringfügigen Bereich einzuordnen.

3. Prognose über die Entwicklung des Umweltzustands bei

Nichtdurchführung der Planung

Bei Nichtdurchführung der Planung würden für die Schutzgüter Pflanze, Tier, Boden, Wasser

und Klima die negativen Auswirkungen geringen bis mittleren Ausmaßes entfallen. Für die

verbleibenden Schutzgüter würde alles gleich dem jetzigen Zustand bleiben.

Das Baurecht würde im Bearbeitungsgebiet weiterhin nicht genutzt werden.

4. Geplante Maßnahmen zur Vermeidung, Verringerung und zum

Ausgleich der nachteiligen Auswirkungen

4.1.Vermeidung und Verringerung

Durch die in der genannten Schalltechnischen Untersuchung vorgeschlagenen

Immissionsschutzmaßnahmen kann zwar keine Vermeidung, jedoch eine Verringerung der

Auswirkungen auf das Schutzgut Mensch erreicht werden.
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Bei den Schutzgütern Pflanze und Tier kann zumindest der zu erhaltende Ahornbaum im

Sinne einer Vermeidung erhalten bleiben. Eine Verringerung nachteiliger Auswirkungen kann

hier durch die im Rahmen der verbindlichen Bauleitplanung festzusetzenden

grünordnerischen Maßnahmen erreicht werden, da die Maßnahmen je nach Ausgestaltung

einen adäquaten Ersatz für die verloren gegangenen Strukturen bieten können. So können

Baumpflanzungen mit heimischen, standortgerechten Arten vorgesehen werden.

Weiterhin sind Ausgleichs- bzw. Ersatzmaßnahmen außerhalb des Planungsumgriffs

durchzuführen (siehe 4.2).

Um die nachteiligen Auswirkungen auf die Schutzgüter Boden und Wasser möglichst gering

zu halten, wird soweit möglich zur Verwendung von wasserdurchlässigen Belägen geraten.

Um die Auswirkungen auf das Schutzgut Klima (hier Kleinklima) zu minimieren und einer

möglichen kleinklimatischen Überhitzung entgegenzuwirken, können sich Dach- und/oder

Fassadenbegrünungen - soweit mit der Ortsgestaltungssatzung des Marktes Garmisch-

Partenkirchen vereinbar - positiv auswirken.

4.2.Ausgleich

Die zu überplanende Fläche (räumlicher Geltungsbereich) beträgt insgesamt 2.950 m².

Die Grundflächenzahl GRZ beträgt laut den BPlänen 5, 5Ä sowie 5 ÄII 0,2.

Für den BPlan 5 Ä III sollen die GRZ 0,3 für das zur Mittenwalder Straße hin gelegene

Mischgebiet 1 und 0,2 für das dahinter liegende Mischgebiet 2 gelten.

Die Ermittlung des erforderlichen Ausgleichs wurde mithilfe des Leitfadens der Obersten

Baubehörde „Eingriffsregelung in der Bauleitplanung - Bauen im Einklang mit Natur und

Landschaft“, 2. Auflage, Jan. 2003 durchgeführt.

Hiernach wird die zu überplanende Fläche anhand der Matrix zur Festlegung der

Kompensationsfaktoren sowie des Anhangs Teil A und B einheitlich in Kategorie I, Typ B

unterer Wert mit dem Kompensationsfaktor 0,2 eingestuft.

Hieraus ergibt sich der Betrag von 590m² erforderlicher Ausgleichsfläche.

Da dieser Ausgleich nicht innerhalb des Planungsumgriffes realisiert werden kann, wurde

eine Vereinbarung mit dem Landkreis Garmisch-Partenkirchen getroffen (vgl. Anlage C), die

den Ausgleich über den dort angelegten Flächenpool regelt.
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5. Alternative Planungsmöglichkeiten

Durch die im Umgriff bisher lückenhafte Bebauung und im Sinne der innerörtlichen

Nachverdichtung ist die Planung eine sinnvolle Ergänzung und Verdichtung der bestehenden

Siedlungsflächen. Der Markt Garmisch-Partenkirchen wirkt somit einer weiteren

Zersiedelung der Landschaft entgegen.

Im Vergleich zum gewählten zweigegliederten Mischgebiet mit abschirmender Wirkung des

MI 1 für den weiter hinten liegenden Bereich des MI 2 gibt es nach unserer Auffassung keine

gleichwertige oder bessere Alternative.

6. Beschreibung der verwendeten Methodik sowie Hinweise auf

Schwierigkeiten und Kenntnislücken

Für die Für die Umweltprüfung und die Erstellung des Umweltberichtes wurden die

Leitfäden „Der Umweltbericht in der Praxis“ der Obersten Baubehörde im Bayerischen

Staatsministerium des Innern vom Januar 2007 sowie „Eingriffsregelung in der

Bauleitplanung - Bauen im Einklang mit Natur und Landschaft“ des Bayerischen

Staatsministeriums für Landesentwicklung und Umweltfragen vom Januar 2003

herangezogen.

Hinsichtlich der Festlegung von Ausgleichsmaßnahmen wird auf Kapitel 4.2 verwiesen.

Untersuchungen zu potenziell vorkommenden Arten im Bearbeitungsgebiet wurden nicht

unternommen.

7. Maßnahmen zur Überwachung (Monitoring)

Im Rahmen der Bauaufsicht wird die Planung, Durchführung und der weitere Bestand von

umweltrelevanten Maßnahmen begleitet.

8. Zusammenfassung

Der Bau- und Umweltausschuss des Marktes Garmisch-Partenkirchen hat am 12. Dezember

2011 den Aufstellungsbeschluss für die dritte Änderung des Bebauungsplanes Nr. 5 gefasst.

Die zu überplanende Fläche befindet sich innerhalb der Gemarkung Partenkirchen an der
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Ostseite der Mittenwalder Straße zwischen den Hausnummern 33 c und 47. Der Ortskern

Partenkirchen liegt etwa 900 m in nord-westlicher Richtung entfernt.

Um der begrenzenden Tallage des Ortes und auch den gesetzlichen Vorschriften (letzte

Novelle des BauGB) Rechnung zu tragen soll der bauliche Entwicklungsbedarf und der damit

verbundene Gebäudebedarf des Ortes im Wohn- und Gewerbebereich durch innerörtliche

Nachverdichtung befriedigt werden. Das Baurecht wurde im Bereich des Umgriffes bisher

nicht umfänglich genutzt.

Mit der gegenständlichen dritten Änderung wird aus dem bestehenden Allgemeinen

Wohngebiet (WA) ein zweigliedriges Mischgebiet (MI) festgesetzt. Das der Straße

zugewandte MI 1 soll maßgeblich durch gewerblichen Anteil mit geringem Wohnanteil

geprägt sein. Das von der Straße abgewandte, nord-östlich von MI 1 liegende MI 2 kann mit

einem hohen Wohnanteil und nicht störendem Gewerbe gestaltet werden.

Hierbei entsteht durch das höhere Maß der Nutzung im MI 1 eine abschirmende Wirkung

gegenüber vom Straßenverkehr verursachten Immissionen.

Die nachstehende Tabelle fasst die Ergebnisse der Umweltprüfung für jedes zu betrachtende

Schutzgut zusammen.

Schutzgut
Baubedingte

Auswirkungen

Anlagebedingte

Auswirkungen

Betriebsbedingte

Auswirkungen
Ergebnis

Mensch (Lärm) gering gering gering gering

Pflanze mittel mittel - mittel

Tier gering gering gering gering

Boden gering gering gering gering

Wasser gering Gering gering gering

Luft gering gering gering gering

Klima gering gering - gering
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Landschaftsbild - gering - gering

Sach- und
Kulturgüter

gering gering gering gering

Wirkungsgefüge
untereinander

gering gering gering gering

Garmisch-Partenkirchen, den .............................

Dr. Sigrid Meierhofer

1. Bürgermeisterin

Anlagen

A. Schalltechnische Untersuchung „BP 5 Ä III und Sondergebiet Hotel Mittenwalder Straße“,

C. Hentschel Consult vom September 2012

B. Übersichtsplan und Flächenangaben der auszugleichenden Flächen

C. Vereinbarung über die Bereitstellung und Aufwertung von Ausgleichsflächen im Rahmen

der Eingriffsregelung in der Bauleitplanung zw. Markt Garmisch-Partenkirchen und

Landkreis Garmisch-Partenkirchen



 

ANLAGE A 









































































 

ANLAGE B 





 

ANLAGE C 
















	BPlan 5 Ä III_Umweltbericht mit Anlagen.pdf
	BP 5 Ä III Umweltbericht.pdf
	01_Deckblatt Anlage A.pdf
	02_Schalltechnische Untersuchung Mittenwalderstraße 09.2012.pdf
	RH-UNIFLOW_Canon-Hauptamt-PS_1869_001.pdf
	RH-UNIFLOW_Canon-Hauptamt-PS_1869_035

	03_Deckblatt Anlage B.pdf
	04_5 Ä III_Übersicht auszugleichende Flächen.pdf
	05_Deckblatt Anlage C.pdf
	06_5 Ä III_Vereinbarung Ausgleich Pool LRA.pdf




